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Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Schul- und Bildungswesen 21.03.2002 

Betreff: 

Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Schulbereich (Schulpauschale) 
hier: Erlass des Innenministeriums NRW vom 08.01.2002 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt Kenntnis 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit der Schulpauschale soll den Kommunen mehr Spielraum verschafft werden. Die 
Mittel werden den Städten und Gemeinden entsprechend ihrer Schülerzahlen zugewie-
sen. Die Kommunen können eigenverantwortlich entscheiden, was sie mit dem Geld im 
Bereich Schulneubau, Schulerweiterung, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäu-
den oder Schulsportanlagen bewirken wollen. 
 
Die Schulpauschale erfasst auch die Ausstattung mit neuen Medien. Außerdem können 
die Kommunen die Mittel für die Sanierung von Schulbauten oder auch für alternative 
Finanzierungsvorhaben (Mieten, Pachten Leasing) verwenden. 
Mit der Schulpauschale entfällt die starre Festlegung der Mittel auf Projektförderungen. 
 
Eine teilweise Verwendung der Schulpauschale erfolgt durch Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel im städtischen Haushalt 2002 mit 1,4 Mio. € in der Bauunterhaltung, 100000 € bei 
der Einrichtung und 170000 € im Bereich Technikausstattung (neue Medien). 
 
Der Erlass des Innenministeriums NRW vom 08.01.2002 ist als Anlage zur Kenntnis-
nahme beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen 
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Veranschlagung 
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Anlagen: 1  




